
Stadt Markkleeberg Beschlussvorlage

öffentlich

Bearbeiter: Fischer, Tim
Einreicher: Tiefbauamt
Beteiligte Bereiche: Amt für Finanzen

Datum Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

25.04.2024 088/2024

Beratungsergebnis
Beratungsfolge Termin TOP Für Geg Enth

Verwaltungs- und Finanzausschuss
öffentlich

07.05.2024 ohne
Abstimmung,
Ausschuss/Stadt
rat war nicht
beschlussfähig

Stadtrat
öffentlich

15.05.2024 einstimmig

Betreff:
Außerplanmäßige Mittel für die öffentliche Straßenbeleuchtung im Fasanenweg

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 50.000 € für den
Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Fasanenweg.

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 79 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen
Fassung i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom
29. November 2023.

Sachdarstellung:
Der geplante Ausbau des Mühlweges in Zöbigker wird verschoben, da die
straßenbegleitenden Flurstücke weiterhin nicht in das Eigentum der Stadt
Markkleeberg übergegangenen sind.

Konten für
außerplanmäßige
Auszahlungen

Konten zur Deckung der
zusätzlichen
Auszahlungen

Maßnahme-Nr. M-044 M- 281

Produkt 54100100 54100100

Sachkonto 09605000 09605000

Untersachkonto 63020.95440 63020.95379

Finanzrechnungskonto 785120000 78512000
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Anstelle des Mühlweges soll mit dem Neubau der Straßenbeleuchtung im Fasanenweg
die weitergehende Umstellung auf LED-Leuchten erfolgen. Für den Neubau der
öffentlichen Straßenbeleuchtung im Fasanenweg (M-047) werden 50.000 €
außerplanmäßige Mittel benötigt.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten wird die Beleuchtung erstmalig hergestellt. Es ist der
Einsatz von 8 Solarleuchten geplant.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel für die beiden Maßnahmen werden durch den Wegfall des
Ausbaus des Mühlweges eingespart.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister


